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Basketball Regionalliga Südost e.V.  
Vereinsregister Nr. 203131 beim AG München  
Vertretungsberechtigte Vorstände:  
Michael Erlwein 
Robert Daumann, Franz Ostermeyer 

 

 
 
 
 
Abschlusstabellen 2025/2026 mit den Anwartschaftsrechten 2026/2027  
Rundschreiben Nr. 1 v. 27.04.2026 
Rundschreiben Nr. 2 v. 05.05.2026 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Sportfreunde, 
 
 

Mit diesem Rundschreiben werden die Änderungen zu den vorherigen Rundschreiben bekanntgegeben. 
Die Abschlusstabellen wurden mit Rundschreiben Nr. 1 v. 27.04.2026 bekanntgegeben. Ein Rechtsmittel 
ist für dieses Rundschreiben nicht mehr gegeben. 

Bitte beachten Sie, dass die Auflistung der Anwartschaften grundsätzlich nur eine Momentaufnahme dar-
stellen kann. 

Auf den nachfolgenden Seiten wird der Wortlaut „der Ausschreibung der Basketball Regionalliga Südost für 
den Wettbewerb 2025/2026“ mit „RLSO-Ausschreibung“ ersetzt. 

Bei den Anwartschaftsrechten wird der eingetragene Vereinsname verwendet. Bezüglich einer mög-
lichen Änderung des Vereinsnamens in einen Sponsoren- und/oder Mannschaftsnamen für die Sai-
son 25/26 wird in den einzelnen Abschnitten auf Nr. 7 (Hinweise) verwiesen. 

Die Schlüsselzahlen können ausgewählt werden. Sofern am Tag der Aktivierung der Teilnahmerechte keine 
Schlüsselzahlen ausgewählt wurde, wird diese durch den Veranstalter zugewiesen. 

Die aktuelle RLSO-Ausschreibung ist unter dem Link auf der RLSO-Website zu finden. 

  

  

Basketball Regionalliga Südost e.V., G.-Brauchle-Ring 93, 80992 München 

 
Vereine der RLSO-Damen/Herren 2025/2026 
Aufsteiger aus den Oberligen/Bayernligen 
RLSO-Vorstand 
RLSO-Sportausschuss 
RLSO-Geschäftsstelle 
Ständige Mitglieder 

Sportreferent
Robert Daumann

Mobil: 01511/7516481
E-Mail: robert.daumann@rlso.basketball

Konto:
IBAN: DE73 7001 0080 0024 4648 00

BIC: PBNKDEFF
Zell a. Main, 05.05.2026
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A) Regionalliga Südost Herren (1RLH) 
1) Meisterschaft (PlayOff-Finale): 

Keine Änderungen 

2) Zwischenrunden 

Keine Änderungen 

3) Abschluss PlayOff-Runde:  

Keine Änderungen 

4) Abschluss PlayDown: 

Keine Änderungen 

5) Auf- und Abstiegsregelungen: 

a) Keine Änderungen 

b) Keine Änderungen 

c) Keine Änderungen 

d) Keine Änderungen 

e) Keine Änderungen 

6) Anwartschaftsrechte: 

a) Keine Änderungen 

b) Keine Änderungen 

7) Verpflichtungen (Zusammenfassung § 31b und § 31c DBB-SO) 

a) In jedem Spiel sind pro Mannschaft mindestens drei Local-Player auf den SBB einzutragen. 

b) In einem Spiel müssen pro Mannschaft mindestens zwei Local-Player zu jeder Zeit Spieler sein. 

c) Der Regionalligist hat am 30.11. den Nachweis zu führen, dass er mit je einer männlichen Jugend-
mannschaft der Altersklassen U18, U16, U14 sowie U 12 und jünger teilgenommen hat. 

d) Der Regionalligist hat am 30.11. den Nachweis zu führen, dass er zwei Schul-Arbeitsgemeinschaf-
ten (SAG) an mindestens zwei verschiedenen Grundschulen betreut und dies nach den Herbstfe-
rien mindestens einmal wöchentlich pro Schulwoche durchgeführt hat. 

e) Der Headcoach muss im Besitz einer gültigen Trainerlizenz B-Leistungssport oder Advanced sein 
oder gültigen Trainerübergangslizenz (TÜL). 

8) Hinweise: 

a) Das Teilnahmerecht der 1RLH wird mit dem 15.05.2026 aktiv. 

b) Der Verzicht auf das Anwartschaftsrecht ist bis zum 14.05.2026, 23:59:59 Uhr, möglich. Durch Ver-
zicht vor dem 15.05.2026 und die Besetzung von freien Plätzen in den Bundesligen und der RLSO, 
sowie durch zusätzliche Aufnahme von Mannschaften aus dem Bereich der beiden Bundesligen, 
kann sich die Zusammensetzung noch ändern. 

c) Nach dem 14.05.2026 ist der Verzicht strafbewehrt und es besteht keine Möglichkeit auf Eingliede-
rung in eine untere Spielklasse. 

d) Die Ausschreibung für die Saison 2026/2027 steht im Downloadbereich unter der Adresse 

http://regionalliga-suedost.de/ 
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zur Verfügung, bzw. über das Symbol „§“ in TeamSL bei den Vorabligen. 

e) In den Wettbewerben der RLSO ist nach § 31a DBB-Spielordnung die besondere Spielberechtigung 
der Spieler (Ausländerregelung) zu beachten. 

f) Die Spielhallen müssen den in der Ausschreibung festgelegten Anforderungen entsprechen. Dies 
sind bspw. eine Spielfläche von 28x15 Meter, ein hindernisfreier Raum von 100 cm an den Seitenli-
nien und 200 cm an der Grundlinie. Die Sitzplatzkapazität ist auf 300 Zuschauer festgelegt. 

g) In der Vorabliga, in der die Anwartschaftsrechte hinterlegt sind, ist der Rahmenterminplan ein-ge-
pflegt, so dass jeder Verein/Mannschaft sieht, wann er ein Heim- und Auswärtsspiel hat. Das Bu-
chen der Schlüsselzahlen in TeamSL ist mit Veröffentlichung dieses Schreibens ermöglicht. Sofern 
keine Schlüsselzahl bis 14.05.2026 ausgewählt wurde, wird diese vom Veranstalter zugewiesen. 
Dem Wunsch der Vereine die Schlüsselzahlen ab 01.01. buchen zu können, konnte in diesem Jahr 
bedauerlicherweise nicht ermöglicht werden. 

h) Die Änderung des Vereinsnamens in einen Sponsoren- und/oder Mannschafts-
namen ist nach B.1 Abs.  RLSO-Ausschreibung i.V.m. Anlage 8 Nr. 13 RLSO-Aus-
schreibung unter auf der RLSO-Website unter Änderung Teamname – RLSO (re-
gionalliga-suedost.de) möglich. 

Ein Verzicht ist beim Sportreferenten der RLSO schriftlich zu erklären. 
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B) 2. Regionalliga Südost Herren (2RLH) 
1) Abschlusstabellen: 

Keine Änderungen 

2) Auf- und Abstiegsregelungen: 

a) Keine Änderungen  

b) Keine Änderungen  

c) Keine Änderungen  

d) Keine Änderungen  

e) Keine Änderungen  

f) Keine Änderungen  

g) Keine Änderungen  

3) Anwartschaftsrechte: 

a) Keine Änderungen  

b) Keine Änderungen  

4) Verpflichtungen (Beschluss Mitgliederversammlung) 

a) Der Regionalligist hat am 30.11. den Nachweis zu führen, dass er mit mindestens drei männlichen 
Jugendmannschaften in den Altersklassen U18, U16, U14 sowie U 12 und jünger am Spielbetrieb 
teilgenommen hat. 

b) Der Regionalligist hat am 30.11. den Nachweis zu führen, dass er eine Schul-Arbeitsgemeinschaf-
ten (SAG) an mindestens einer Grundschule betreut und dies nach den Herbstferien mindestens 
einmal wöchentlich pro Schulwoche durchgeführt hat. 

c) Der Headcoach muss mindestens im Besitz einer gültigen Trainerlizenz C-Leistungssport sein oder 
gültigen Trainerübergangslizenz (TÜL) 

5) Hinweise: 

a) Das Teilnahmerecht der 2RLH wird mit dem 20.05.2026 aktiv. 

b) Der Verzicht auf das Anwartschaftsrecht ist bis zum 19.05.2026, 23:59:59 Uhr, möglich. Durch Ver-
zicht vor dem 20.05.2026 und die Besetzung von freien Plätzen in den Bundesligen und der RLSO, 
sowie durch zusätzliche Aufnahme von Mannschaften aus dem Bereich der beiden Bundesligen, 
kann sich die Zusammensetzung noch ändern. 

c) Ab dem 20.05.2026 ist der Verzicht strafbewehrt und es besteht keine Möglichkeit auf Eingliederung 
in eine untere Spielklasse. 

d) Die Ausschreibung für die Saison 2026/2027 steht im Downloadbereich unter der Adresse 

http://regionalliga-suedost.de/ 

zur Verfügung, bzw. über das Symbol „§“ in TeamSL bei den Vorabligen. 

e) In den Wettbewerben der RLSO ist nach § 31a DBB-Spielordnung die besondere Spielberechtigung 
der Spieler (Ausländerregelung) zu beachten. 

f) Die Spielhallen müssen den in der Ausschreibung festgelegten Anforderungen entsprechen. Dies 
sind bspw. eine Spielfläche von mindestens 28x15 Meter, ein hindernisfreier Raum von 100 cm an 
den Seitenlinien und 200 cm an der Grundlinie. Für Spielhallen mit einer Spielfläche von 26x14 Me-
ter, kann auf Antrag eine gebührenpflichtige Ausnahmegenehmigung erteilt werden. 
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g) In der Vorabliga, in der die Anwartschaftsrechte hinterlegt sind, ist der Rahmenterminplan einge-
pflegt, so dass jeder Verein/Mannschaft sieht, wann er ein Heim- und Auswärtsspiel hat. Bitte be-
achten, dass eine Mannschaft in zwei Gruppen aufgeführt sein kann. Das Buchen der Schlüssel-
zahlen in TeamSL ist mit Veröffentlichung dieses Schreibens ermöglicht. Sofern keine Schlüssel-
zahl bis 20.05.2026 ausgewählt wurde, wird diese vom Veranstalter zugewiesen.  

i) Die Änderung des Vereinsnamens in einen Sponsoren- und/oder Mannschafts-
namen ist nach B.1 Abs.  RLSO-Ausschreibung i.V.m. Anlage 8 Nr. 13 RLSO-Aus-
schreibung unter auf der RLSO-Website unter Änderung Teamname – RLSO (re-
gionalliga-suedost.de) möglich. 

Ein Verzicht ist beim Sportreferenten der RLSO schriftlich zu erklären. 
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C) Regionalliga Südost Damen (RLD) 
1) Meisterschaft (PlayOff-Finale): 

Keine Änderungen 

2) Zwischenrunden 

Keine Änderungen 

3) Abschluss PlayOff-Runde:  

Keine Änderungen 

4) Abschluss PlayDown: 

Keine Änderungen 

5) Auf- und Abstiegsregelungen: 

a) Keine Änderungen 

b) Keine Änderungen  

c) Aus den Oberligen und Bayernligen steigen folgende Mannschaften in die Regionalliga Damen auf. 

Oberliga Sachsen: Basketball Club Dresden (15 20 058) 
Oberliga Thüringen: USV Jena (16 01 001) 
Bayernliga Nord: TTV Neustadt (02 31 315) 
Bayernliga Süd: FC Bayern München (02 12 033) 

1. Mit Mail vom 05.05.2026 hat der TTV Neustadt (02 31 315) auf sein Aufstiegsrecht verzichtet. Das 
Aufstiegs- und das damit verbundene Anwartschaftsrecht geht auf die DJK Don Bosco Bamberg 
(02 40 401) über. 

d) Keine Änderungen  

e) Keine Änderungen  

6) Anwartschaftsrechte: 

a) Die folgenden Mannschaften erhalten ein Anwartschaftsrecht für die Teilnahme an der Regionalliga 
Damen 2026/2027 und werden für die zu spielende Hauptrunde in folgende Gruppen eingeteilt: 

Gruppe Nord Gruppe Süd 
Mannschaft Vkz Mannschaft Vkz 

Leipzig Lakers 15 30 130 Post SV Nürnberg 02 31 318 
BC Dresden 15 30 130 TV 1847 Augsburg 02 20 206 
USV Jena 16 01 001 FC Bayern München 02 12 033 
BG Litzendorf 02 40 444 MÜNCHEN BASKET 02 12 036 
TV Marktheidenfeld 02 50 518 TSV München Ost 02 12 044 
TG 48 Würzburg 02 50 526 MTV 1879 München 02 12 035 
TB 1880 Erlangen 02 31 353 SB DJK Rosenheim 02 13 063 
DJK Don Bosco Bamberg 02 40 401 ESV Staffelsee 02 11 047 

b) Gegen die Gruppeneinteilung ist ein Rechtsmittel nicht gegeben.  

7) Verpflichtungen (Beschluss Mitgliederversammlung) 

a) Der Regionalligist hat am 30.11. den Nachweis zu führen, dass er mit mindestens drei weiblichen 
Jugendmannschaften in den Altersklassen U18, U16, U14 sowie U 12 und jünger am Spielbetrieb 
teilgenommen hat. 
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b) Der Regionalligist hat am 30.11. den Nachweis zu führen, dass er eine Schul- Arbeitsgemeinschaf-
ten (SAG) an mindestens einer Grundschule betreut und dies nach den Herbstferien mindestens 
einmal wöchentlich pro Schulwoche durchgeführt hat. 

8) Hinweise: 

a) Das Teilnahmerecht der Regionalliga Damen wird mit dem 20.05.2026 aktiv. 

b) Der Verzicht auf das Anwartschaftsrecht ist bis zum 19.05.2026, 23:59:59 Uhr, möglich. Durch Ver-
zicht vor dem 20.05.2026 und die Besetzung von freien Plätzen in den Bundesligen und der RLSO, 
sowie durch zusätzliche Aufnahme von Mannschaften aus dem Bereich der beiden Bundesligen, 
kann sich die Zusammensetzung noch ändern. 

c) Ab dem 20.05.2026 ist der Verzicht strafbewehrt und es besteht keine Möglichkeit auf Eingliederung 
in eine untere Spielklasse. 

d) Die Ausschreibung für die Saison 2026/2027 steht im Downloadbereich unter der Adresse 

http://regionalliga-suedost.de/ 

zur Verfügung, bzw. über das Symbol „§“ in TeamSL bei den Vorabligen. 

e) In den Wettbewerben der RLSO ist nach § 31a DBB-Spielordnung die besondere Spielberechtigung 
der Spieler (Ausländerregelung) zu beachten. 

f) Die Spielhallen müssen den in der Ausschreibung festgelegten Anforderungen entsprechen. Dies 
sind bspw. eine Spielfläche von mindestens 28x15 Meter, ein hindernisfreier Raum von 100 cm an 
den Seitenlinien und 200 cm an der Grundlinie. Für Spielhallen mit einer Spielfläche von 26x14 Me-
ter, kann auf Antrag eine gebührenpflichtige Ausnahmegenehmigung erteilt werden. 

g) In der Vorabliga, in der die Anwartschaftsrechte hinterlegt sind, ist der Rahmenterminplan ein-ge-
pflegt, so dass jeder Verein/Mannschaft sieht, wann er ein Heim- und Auswärtsspiel hat. Bitte be-
achten, dass eine Mannschaft in zwei Gruppen aufgeführt sein kann. Das Buchen der Schlüssel-
zahlen in TeamSL ist mit Veröffentlichung dieses Schreibens ermöglicht. Sofern keine Schlüssel-
zahl bis 20.05.2026 ausgewählt wurde, wird diese vom Veranstalter zugewiesen. 

j) Die Änderung des Vereinsnamens in einen Sponsoren- und/oder Mannschafts-
namen ist nach B.1 Abs.  RLSO-Ausschreibung i.V.m. Anlage 8 Nr. 13 RLSO-Aus-
schreibung unter auf der RLSO-Website unter Änderung Teamname – RLSO (re-
gionalliga-suedost.de) möglich. 

Ein Verzicht ist beim Sportreferenten der RLSO schriftlich zu erklären. 

 
Mit sportlichen Grüßen 

 
RLSO-Sportreferent 
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